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Um Förderung zu erhalten, muss die 
geplante Maßnahme als „förderfähige Maß-
nahme“ auf den vorstehenden Seiten ge-
nannt sein und grundsätzlich den Zielen der 
Ortssanierung entsprechen. Die Gestaltung 
von Gebäuden und Außenanlagen muss sich 
in Form, Maßstab, Proportion, Gliederung 
und Gestaltung in das Ortsbild einfügen. 
Durch die Maßnahme soll ein harmonisches 
Gesamtbild entstehen und zur Wiederher-
stellung des ortstypischen Charakters von 
Zell beigetragen werden. 

Die Höhe der Förderung beträgt 30 % der 
förderfähigen Kosten, maximal jedoch 
40.000,- € je Gesamtmaßnahme.  

Werden an einem Objekt (Grundstück bzw. 
wirtschaftliche Einheit) mehrere Teilmaß-
nahmen durchgeführt, z. B. Sanierung der 
Fenster und Dacheindeckung, so gilt dies als 
Gesamtmaßnahme.

Die Richtlinien zum Kommunalen Förder-
programm mit Fördergrundsätzen, Details 
zu Rechtsansprüchen, Fördermitteln und 
Bindungsfristen können den Seiten 66-69 
entnommen werden.  

Ein Antrag auf Förderung kann für Gebäude 
und Hof- bzw. Freifläche gestellt werden, 
wenn es sich bei dem Vorhaben um „förder-
fähige Maßnahmen“ (Seite 20-61) handelt. 

Geplante Maßnahmen dürfen erst nach 
schriftlicher Bestätigung der Bewilligung 
begonnen werden.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit einer 
erhöhten steuerlichen Abschreibung in 
Sanierungsgebieten. Nach § 7h, 10f und 11a 
Einkommensteuergesetz (EStG) sind be-
stimmte bauliche Maßnahmen an Gebäuden 
in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten 
steuerlich begünstigt. Nähere Informationen 
erteilt das Bauamt des Marktes Zell a. Main.

Fördergrundsätze
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Förderantrag

Anträge auf Förderung sind vor Maßnah-
menbeginn nach fachlicher und rechtlicher 
Beratung durch die Marktgemeinde Zell bzw. 
des von ihr beauftragten Planungsbüros mit 
den entsprechenden Unterlagen beim 

Markt Zell am Main, Bauamt 
Rathausplatz 8, 97299 Zell am Main
vollständig einzureichen.
 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen 
beizufügen:

1.  Eine Beschreibung der geplanten Maß-
nahme mit Angabe über den voraussicht-
lichen Beginn und das voraussichtliche Ende

2.  Ein Lageplan im Maßstab 1:1000

3.  Ein aussagekräftiges Objektfoto

4.  Erforderliche Pläne wie Skizzen, An-
sichtspläne, Grundrisse, Detailpläne oder 
Werkpläne, je nach Art und Umfang der 
beabsichtigten Baumaßnahme

5.  Mehrere Angebote (mind. 2 Angebote) 
mit Beschreibung des Leistungsumfangs

6.  Angabe, ob und wo weitere Zuschüsse 
beantragt wurden oder werden; ggf. sind die 
Bewilligungsbescheide beizufügen

Die Anforderung weiterer Angaben oder Un-
terlagen bleiben im Einzelfall vorbehalten.

Beratung

Eine frühzeitige Beratung kann beim Bauamt 
des Marktes Zell a. Main oder dem beauf-
tragten Planungsbüro genutzt werden. (Die 
Beratung ist kostenlos) 

Ansprechpartner

Hier können Termine für die Einzelberatung 
vereinbart werden:

Markt Zell a. Main, Bauamt
Rathausplatz 8
97299 Zell a. Main
T  0931 . 468 78 - 23
bauamt@zell-main.de

In Zusammenarbeit mit dem Büro:

Schirmer Architekten + Stadtplaner
Huttenstraße 4
97072 Würzburg   
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Zur Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung er-
lässt der Markt Zell a. Main folgendes Förderprogramm

Der räumliche Geltungsbereich des Kommunalen Förderprogramms des Marktes Zell a. 
Main umfasst das im Altort förmlich festgelegte Sanierungsgebiet I „Mittelzell“ sowie 
das Sanierungsgebiet II „Unterzell“ Zone A. Im Sanierungsgebiet II „Unterzell“ Zone B 
werden ausschließlich Maßnahmen an privaten Freiflächen und Gebäudevorbereichen 
bezuschusst. Der Geltungsbereich ist dem beiliegenden Lageplan zu entnehmen oder im 
Bauamt einzusehen.

Zweck des Kommunalen Förderprogramms ist die Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
des ortstypischen Charakters von Zell. Durch geeignete Gestaltungsmaßnahmen soll 
die städtebauliche Entwicklung des Ortskerns unter Berücksichtigung des charakteristi-
schen Ortsbildes und denkmalpflegerischer Gesichtspunkte unterstützt werden. Sanierte 
Altbauten, Neubauten, Werbeanlagen und Freiflächen sollen sich in Maßstab, Proporti-
on, Form und Farbgebung in das gewachsene Ortsbild einfügen. Das Ortsbild störende 
bauliche Veränderungen aus früheren Jahren sollen entfernt und durch eine ortstypische 
Gestaltung ersetzt werden. Das Wohnumfeld soll insbesondere im Ortskern durch Entsie-
gelung der Freiflächen und gestalterische Aufwertung an Attraktivität gewinnen.
Durch das Kommunale Förderprogramm werden finanzielle Zuschüsse aus dem
Städtebauförderungsprogramm des Bundes und des Freistaates Bayern und den von der 
Gemeinde zur Verfügung gestellten Mitteln gewährt. Das Kommunale Förderprogramm 
soll als Anreiz (sog. Anreizförderung) dienen, dass Haus- und Grundstückseigentümer im 
Sanierungsgebiet des Ortskerns Sanierungsmaßnahmen im Sinne der Gestaltungsricht-
linien durchführen.

Kommunales Förderprogramm

Räumlicher Geltungsbereich

Ziel und Zweck des 
Förderprogramms

1  

2

Kommunales Förderprogramm
Markt Zell a. Main

Sanierungsbeispiel in Stufen
Bestandsgebäude Hauptstraße 161

Einbau von gegliederten Fenstern und 
Holztüre nach historischem Vorbild 

Freilegung Natursteinsockel und 
neuer Fassadenanstrich
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( 1 ) Im Rahmen des Kommunalen Förderprogramms können folgende Arten von Maßnah-
men gefördert werden:
- Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes.
- Maßnahmen zur Erhaltung der Gestalt vorhandener Wohn-, Betriebs- und Neben-                
  gebäude mit ortsbildprägendem Charakter.

Die Maßnahmen müssen Gebäude oder Freiflächen mit ortsbildprägendem Charakter be-
treffen und/oder auf den öffentlichen Raum und das Ortsbild positiven Einfluss nehmen. 
Eine entsprechende Zweckbindung ist zu vereinbaren.

( 2 ) Der sanierungsbedingte Abriss von Gebäuden, der Abriss von Anbauten oder einzel-
nen Bauteilen kann gefördert werden, wenn dadurch eine gestalterische Aufwertung des 
Gebäudes, der Hofanlage oder der Freifläche erfolgt. Die historische Parzellenstruktur 
ist grundsätzlich zu erhalten. 

( 3 ) In diesem Sinne können gefördert werden:
Ortsbild und Ortsstruktur:
Maßnahmen zur Herstellung typischer Raumkanten

Gebäude:
Maßnahmen an Dach und Dachaufbauten
Maßnahmen an Fassade
Maßnahmen an Fenster und Schaufenster
Maßnahmen am Hauseingang
Gestaltung von Werbeanlagen

Hof, Freifläche und Garten:
Maßnahmen am Gebäudevorbereich und Treppe

 
Gegenstand der Förderung3 

Farbakzent durch Laibung, Gesims und 
Lisene 

Gliederung der Fassade durch neue 
Holzfaltklappläden

Belebung der Fassade durch Begrünung
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Maßnahmen an Hof und Hofeinfahrt
Maßnahmen am Garten
Maßnahmen am Nebengebäude
Maßnahmen an Einfriedung und Hoftor

sowie die Anlage bzw. Neugestaltung von Freiflächen mit öffentlicher Wirkung, z. B. 
durch ortstypische Begrünung und Entsiegelung.

( 1 ) Zuständig für die Entscheidung hinsichtlich der Förderung ist der Marktgemeinde 
Zell a. Main.
 
( 2 ) Auf die Förderung dem Grunde nach besteht kein Rechtsanspruch.

( 3 ) Förderfähig sind die Kosten, die in sach- und fachgerechter Erfüllung des Kommu-
nalen Förderprogramms entstehen. Um Förderung zu erhalten, muss die Maßnahme in 
den unter Punkt 3 aufgezählten Maßnahmen enthalten sein und den Zielen der Altort-
sanierung entsprechen. Grundsätzlich muss durch die Maßnahme ein harmonisches Ge-
samtbild entstehen. Die Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen muss sich in Form, 
Maßstab, Proportion, Gliederung und Gestaltung in das Straßen- und Ortsbild einfügen 
und zur Gesamtaufwertung beitragen.

( 4 ) Die Bewilligung erfolgt nach der Reihenfolge der Anträge im Rahmen der von den 
Zuschussgebern jährlich zur Verfügung gestellten Mittel. Zuständig für die Entscheidung 
hinsichtlich der Förderung ist die Marktgemeinde Zell a. Main.

( 5 ) Die Höhe der Förderung beträgt 30 % der förderfähigen Kosten, maximal jedoch 
40.000,- € je Gesamtmaßnahme. Die Förderung wird von der Marktgemeinde Zell a. 
Main einmalig als Zuwendung übernommen. 

( 6 ) Werden an einem Objekt (Grundstücks- bzw. wirtschaftliche Einheit) mehrere Teil-
maßnahmen in einem angemessenen zeitnahen Zusammenhang (max. 5 Jahre) durch-
geführt, z. B. Sanierung der Fenster und Dacheindeckung usw., so gilt dies als Gesamt-
maßnahme.

( 7 ) Die Marktgemeinde Zell a. Main behält sich eine Rücknahme der Förderung vor, 
wenn die Ausführung nicht oder teilweise nicht der Bewilligungsgrundlage entspricht 
oder bautechnisch mangelhaft ausgeführt wurde. 

( 8 ) Die Inanspruchnahme des Kommunalen Förderprogramms schließt andere Förde-
rungen der Marktgemeinde Zell a. Main aus.

( 1 ) Bewilligungsbehörde ist die Marktgemeinde Zell a. Main.

Grundsätze der Förderung

Antragstellung

4

5 

Kommunales Förderprogramm
Markt Zell a. Main
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( 2 ) Anträge auf Förderung sind vor Maßnahmenbeginn nach fachlicher und rechtlicher 
Beratung durch die Marktgemeinde Zell a. Main und des von ihr beauftragten Planungs-
büros mit den entsprechenden Unterlagen bei der Bewilligungsbehörde einzureichen.

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
	- eine Beschreibung der geplanten Maßnahme mit Angabe über den voraussichtlichen 
Beginn und das voraussichtliche Ende

	- ein Lageplan im Maßstab 1:1000
	- ein aussagekräftiges Objektfoto
	- erforderliche Pläne wie Skizzen, Ansichtspläne, Grundrisse, Detailpläne oder Werk-
pläne je nach Art und Umfang der beabsichtigten Baumaßnahme

	- mehrere Angebote (mind. 2 Angebote) mit Beschreibung des Leistungsumfangs
	- Angabe, ob und wo weitere Zuschüsse beantragt wurden oder werden; ggf. sind die        
Bewilligungsbescheide beizufügen

Die Anforderungen weiterer Angaben oder Unterlagen bleiben im Einzelfall vorbehalten.

( 3 ) Grundsätzlich sind mehrere Angebote (mind. 2 Angebote) bauausführender Unter-
nehmen einzuholen und der Gemeinde zur Einsicht vorzulegen. Die geplanten Leistungen 
müssen in den Leistungsverzeichnissen so eindeutig und umfassend beschrieben sein, 
dass ein Angebotsvergleich möglich ist. 

( 4 ) Die Marktgemeinde Zell a. Main und das beauftragte Planungsbüro prüfen einver-
nehmlich, ob und inwieweit die beantragten Maßnahmen den Zielen des Kommunalen 
Förderprogramms sowie den baurechtlichen und denkmalpflegerischen Erfordernissen 
entsprechen. Die Förderzusage ersetzt jedoch nicht die erforderlichen öffentlich-rechtli-
chen Genehmigungen.

( 5 ) Geplante Maßnahmen dürfen erst nach schriftlicher Bestätigung der Bewilligung 
begonnen werden. Spätestens innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Bewilligungs-
zeitraumes ist der Verwendungsnachweis vorzulegen. Die Auszahlung der Zuwendung 
erfolgt nach Beendigung der Baumaßnahme und nach Prüfung des Verwendungsnach-
weises.

Der Marktgemeinderat hat am 05.11.2019 das Kommunale Förderprogramm zur Durch-
führung privater Sanierungsmaßnahmen beschlossen. 
Dieses Förderprogramm tritt ab dem 28.11.2019 in Kraft und wird jeweils bis zum Ende 
eines Haushaltsjahres Gültigkeit besitzen. Durch die Bereitstellung von Fördermitteln 
im darauf folgenden Haushaltsplan verlängert sich das Programm jeweils um ein Jahr.

Gleichzeitig tritt das Kommunale Förderprogramm vom 01.11.2009 außer Kraft.

Zell am Main, den 27.11.2019

Gültigkeit und Dauer 
des Förderprogramms

6 
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Gestaltungssatzung für 
den Ortskern Zell a. Main

über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und Werbeanla-
gen im Ortskern des Marktes Zell am Main.

( 1 ) Die Satzung gilt für das Sanierungsgebiet I „Mittelzell“ sowie für das Sanierungs-
gebiet II „Unterzell“ Zone A (ehem. Kloster) des Marktes Zell a. Main. Im Sanierungsgebiet 
II „Unterzell“ Zone B (Neue Mitte) gelten ausschließlich die Festlegungen des §10 Werbe-
anlagen. Die Grenzen des Geltungsbereiches sind im beiliegenden Plan eingetragen, welcher 
Teil der Satzung ist.

( 2 ) Die Vorschriften dieser Satzung gelten für die Errichtung und Änderung von baulichen 
Anlagen und Werbeanlagen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung.

( 3 ) Die Vorschriften dieser Satzung gelten für genehmigungspflichtige, nicht genehmigungs-
pflichtige und erlaubnispflichtige bauliche Anlagen.

Grundsatz
Bauliche Anlagen und Werbeanlagen haben dem Art. 8 der Bayerischen Bauordnung zu ent-
sprechen. Sie sind im Übrigen so zu gestalten, dass sie sich in das historische Ortsbild, das 
Straßen- und Platzbild und die Dachlandschaft entsprechend den städtebaulichen Zielset-
zungen einfügen.

Grundsatz
Charakteristische Form im Ortskern ist das Satteldach. Darüber hinaus treten Dachsonderfor-
men wie das Mansarddach in Erscheinung. Traufe und Ortgang sind mit knappem Überstand 
auszubilden. Die Dachflächen sind möglichst ruhig und großflächig geschlossen zu halten.

Zulässig sind
( 1 ) geneigte Dächer mit naturbelassenen, glatten Tondachziegeln.

( 2 ) Bekieste oder begrünte Flachdächer auf Nebengebäuden, die nicht vom öffentlichen 
Raum einsehbar sind. 

( 3 ) die Belichtung über kleindimensionierte Einzelgauben. Gauben sind in Material, Farbe 
und Gestalt an die umgebende Dachfläche und das Gebäude anzupassen. Es sind Satteldach- 
und Schleppdachgauben zulässig. Je Dachseite darf nur eine Gaubenart verwendet werden. 
Eine Gaube darf max. 1,30 m in der Breite aufweisen. Die Anzahl der Gauben ist gering zu 
halten, die Gesamtbreite aller Gauben darf max. die Hälfte der Firstlänge betragen. Auf eine 
ausgewogene Anordnung in der Dachfläche ist zu achten. 

Dachgauben können auch mit nicht glänzenden Blechen gedeckt werden. Die Abstimmung 
mit der Gemeinde ist erforderlich.

Satzung

Sachlicher und räumlicher 
Geltungsbereich

Allgemeine Baugestaltung

Dachlandschaft

Auf Grundlage des Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBo) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBI. S. 623) erlässt der Markt Zell am Main folgende

1

2 

3
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( 4 ) in begründeten Fällen die Ausbildung von breiteren Gauben als Schleppgaube, sofern sie 
sich der Dachfläche unterordnen. Die Abstimmung mit der Marktgemeinde und dem 
Landratsamt ist erforderlich.

( 5 ) die Belichtung über Dachreiter.

Unzulässig sind
( 6 ) Kunststoffplatten, Faserzementplatten und reine Blecheindeckungen.

( 7 ) Große Dachüberstände und Dacheinschnitte (Dachüberstand je nach Gebäudegröße 
höchstens 15-30 cm). 

Grundsatz
Prägend für den Ort ist das verputzte Gebäude. Fachwerkfassaden sowie historische Bauele-
mente sind bei Umbauten bzw. Renovierungen zu erhalten.

Zulässig sind
( 1 ) Putzfassaden und Putzfassaden mit Wärmedämmung. Um eine möglichst lebendige 
Oberfläche zu erhalten, ist der mineralische Putz frei aufzuziehen und feinkörnig zu verreiben. 

Unzulässig sind
( 2 ) Kunststoffplatten, Faserzementplatten, Fliesen und Glasbausteine.

Grundsatz
Öffnungen in den Wänden sind überwiegend gleich groß auszuführen und müssen in ihrer 
Proportion sich an stehenden Formaten orientieren. Bei ihrer Anordnung ist auf die Schaffung 
zusammenhängende Wandflächen zu achten.

Zulässig sind
( 1 ) Fenster in deutlich stehenden und rechteckigen Formaten mit schlanken Fensterprofilen.

( 2 ) Fensterläden, Schiebeläden und innenliegende Rollladenkästen.

( 3 ) Schaufenster in einer Breite von maximal 2 m in stehenden und quadratischen Formaten, 
auch rahmenlos. Schaufenster in einer Breite von 1 - 2 m müssen deutlich gegliedert sein 
und mit der Marktgemeinde bzw. dem Landratsamt abgestimmt werden.

Unzulässig sind
( 4 ) Sprossen, die zwischen der Isolierverglasung angeordnet sind.

( 5 ) Offenliegende bzw. vorgesetzte Rollladenkästen.

Fassaden

Wandöffnungen

4

5
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Farbgebung

Einfriedungen und Garagen

Balkone und Vorbauten

6

7

8

Grundsatz
Die Farbgebung der Gebäude zielt auf eine Geschlossenheit des Ortsbildes. Die farbliche 
Gestaltung der Fassade soll auf die umgebende Bebauung abgestimmt werden. Das gilt auch 
für Bauteile und Ausstattungsgegenstände im Zusammenhang mit den Außenanlagen sowie 
für Werbeanlagen.
Für jedes Bauvorhaben ist ein Farbkonzept auszuarbeiten und ggf. Farbmuster am Gebäude 
oder an einzelnen Bauteilen anzubringen. Das Farbkonzept muss von der Marktgemeinde 
bzw. dem Landratsamt abgenommen werden.

Zulässig sind
( 1 ) Fassadenanstriche in gedeckten Farbtönen im Spektrum von Weiß, Ocker bis hin zu Rot 
und Grün.

Unzulässig sind
( 2 ) Blaue Farbtöne als Fassadenfarbe.

Grundsatz
Traditionell sind Tore und Einfriedungen aus Holz oder Metall mit seitlichen Natursteinpfo-
sten. Durch das Anbringen von Hoftoren sind fehlende Raumkanten, insbesondere im Bereich 
der Hauptstraße zu schließen.

Zulässig sind
( 1 ) Neuanfertigung aus Holz und Stahl.

Unzulässig sind
( 2 ) Kunststoffplatten, Faserzementplatten, Fliesen und Glasbausteine auf der von der Straße 
einsehbaren Seite.

( 3 ) Edelstahlbauteile wie Zäune, Tore, Brüstungen und Geländer auf der von der Straße 
einsehbaren Seite.

Grundsatz
Balkone, Loggien, Lauben, Vordächer und Pergolen sind dem Hauptgebäude untergeordnete 
Bauteile und müssen in die Fassade und die umgebende Bebauung eingebunden werden.

Zulässig sind
( 1 ) Ausführungen in leichter Holz- oder Stahlbauweise.

( 2 ) Von der Straße aus einsehbare Balkone nur in begründeten Fällen und mit Abstimmung 
durch die Marktgemeinde und das Landratsamt.

Unzulässig sind
( 3 ) Kunststoffelemente (ausgenommen z. B. Trespa-Platten in dezenten Farben wie DB 703 

Gestaltungssatzung für 
den Ortskern Zell a. Main
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Photovoltaikanlagen

Werbeanlagen
auch gültig im Sanierungsgebiet II 
„Unterzell“ Zone B (Neue Mitte)

9

10

o. ä.), massive Konstruktionen mit Ziegeleindeckung und auskragende Betonplatten.

Grundsatz
Das Erscheinungsbild des Altorts darf durch Photovoltaikanlagen und Kollektoren nicht nega-
tiv beeinflusst werden. Über Photovoltaik- oder Solaranlagen ist im Einzelfall zu entscheiden. 
Sie sind als Abweichung von der Gestaltungssatzung zu behandeln. 

Grundsatz
Werbeanlagen und Schilder müssen sich in Größe, Form, Material, Farbe und Anordnung 
dem Bauwerk und damit dem Orts- und Straßenbild anpassen und sind grundsätzlich nur an 
der Stätte der Leistung anzubringen.

Zulässig sind
( 1 ) gemalte bzw. aufgesetzte Schriften und Embleme, kunsthandwerklich hergestellte 
Metallarbeiten und beleuchtete Schattenschriften und Embleme. Einzelbuchstaben sind 
vorzugsweise aus Metall mit matter Oberfläche im dunklen Farbspektrum oder als hinter-
leuchtete Buchstaben aus Plexi- oder Acrylglas anzubringen.
Die Höhe von Schriften darf höchstens 40 cm betragen, einzelne Zeichen oder Buchstaben 
dürfen 60 cm nicht überschreiten. 

( 2 ) Werbetafeln und Kästen mit einer maximalen Abmessung von 0,60 m x 0,60 m (0,36 qm), 
die nicht stärker als 15 cm sind. Nimmt die Werbeanlage Bezug zur Fassade auf und hält die 
maximale Fläche von 0,36 qm ein, so sind auch andere Proportionen zulässig. 

( 3 ) Ausleger, die bei einem Wandabstand von max. 15 cm nicht mehr als 0,75 m ausladen. 
Ausnahme: künstlerisch gestaltete Ausleger, die nicht selber leuchten, können größer sein, 
sollten allerdings 0,64 qm nicht überschreiten. 

( 4 ) Werbeanlagen im Bereich der Erdgeschosszone und in der Brüstungszone des ersten 
Obergeschosses, wenn im Erdgeschoss eine Unterbringung nicht möglich ist. 

( 5 ) Je Gewerbeeinheit im Erdgeschoss max. eine Werbeanlage parallel zur Fassade 
(Beschriftung, Tafel oder Kasten) und ein Ausleger. Die flach auf die Fassade aufgebrachte 
Werbeanlage und der Ausleger müssen in Material, Farbigkeit und Proportion aufeinander 
abgestimmt sein.  

( 6 ) In Ausnahmefällen und nur während der Dauer der Veranstaltung Werbefahnen, Spruch-
bänder, Zettel- und Plakatanschläge an den hierfür genehmigten Anschlagtafeln oder an der 
Stätte der Leistung. Die Zettel- und Plakatanschläge dürfen eine Größe von 118 x 84 cm (DIN 
A0) nicht überschreiten, wenn sie länger als 4 Wochen angebracht werden.

( 7 ) als Beleuchtung der Werbeanlagen Punktstrahler, die in zurückhaltender Größe und 
Anzahl und nicht blendend angebracht sind. 
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Unzulässig sind
( 8 ) Werbetafeln und Kästen, deren Gesamtfläche 0,36 qm übersteigt sowie Ausleger, die 
größer sind als 0,64 qm.

( 9 ) Großflächige Folien an Schaufenstern/Türen sowie Monitore.

( 10 ) Fest angebrachte Anschläge sowie dauerhafte Werbeanlagen an Bäumen, Lichtmasten, 
Balkonen, Erkern, Schornsteinen, Dächern und Dachgesimsen.

( 11 ) Werbeanlagen, bei denen die Fremdwerbung (z. B. Markenreklame) überwiegt.

( 12 ) Werbeanlagen mit fluoreszierenden (Neonfarben), remittierenden und reflektierenden 
Schriftzügen bzw. Elementen sowie der Einsatz von wechselndem oder bewegtem Licht.

( 1 ) Von den Vorschriften dieser Satzung kann die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen 
mit dem Markt Zell am Main Abweichungen zulassen, wenn die Ziele dieser Satzung nicht 
entgegen stehen oder die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unbilligen Härte 
führen würde.

( 2 ) Anträge auf Abweichungen bedürfen der Schriftform.

Nach Art. 79, Abs. 1 Nr. 1 BayBO kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro 
belangt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwider handelt.

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung durch den Markt Zell am 
Main in Kraft.

Markt Zell am Main, den 27.11.2019

...........................................................
Erste Bürgermeisterin

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 05.10.2009 außer Kraft.

Vorstehende Satzung wurde am 27.11.2019 im Rathaus des Marktes Zell am Main zur 
Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag in allen Amtstafeln hingewiesen. 
Die Anschläge wurden am 27.11.2019 angeheftet und am 11.12.2019 wieder abgenommen.

Markt Zell am Main, den 12.12.2019

...........................................................
Erste Bürgermeisterin

Abweichungen

Ordnungswidrigkeiten

Inkrafttreten

11

12

13

Gestaltungssatzung für 
den Ortskern Zell a. Main
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Quellenverzeichnis - Bildnachweis

Fotos, Büro Schirmer

Foto, Markt Zell a. Main

Foto, Regierung von Unterfranken

Lage des Ortes 1817
historisches Bild, Markt Zell a. Main

Urkataster 1832 und historische Fotos,
Markt Zell a. Main (Bilderchronik)

Siedlungsentwicklung 1832 und heute
Zeichnungen und Fotos, Büro Schirmer

Geländeschnitt, Büro Schirmer
Luftbild, bing.com

Parzellenstruktur, Gebäudebestand, Gebäude-
denkmäler und Schemagrundriss Hauptstraße 
Zeichnungen, Büro Schirmer

Baustruktur und Fassaden
Zeichnungen, Büro Schirmer

Ortsbaustein und Gebäudegestalt
Zeichnungen, Büro Schirmer

Dachformen
Zeichnungen und Foto, Büro Schirmer

Dachabschluss
Fotos, Büro Schirmer

Dachdeckung
Foto und Farbpalette, Büro Schirmer

Dachaufbauten, Beispiel Dachreiter und Schlepp-
dachgaube aus dem Markt Höchberg
Foto, Büro Schirmer

Fassadengestaltung
Zeichnungen und Foto, Büro Schirmer

Fassadenfarbe, Beispiel aus dem 
Markt Höchberg
Detailfoto, Büro Schirmer

Farbkonzept – Rottöne 
Zeichnungen und Farbtabelle, Büro Schirmer

Farbkonzept – Gelbtöne 
Zeichnungen und Farbtabelle, Büro Schirmer

Farbkonzept – Weißtöne 
Zeichnungen und Farbtabelle, Büro Schirmer

Fenterformate 
Zeichnungen und Foto, Büro Schirmer

Türen
Zeichnung und Fotos, Büro Schirmer

Schaufenster
Zeichnungen und Foto, Büro Schirmer

Werbeanlagen
Fotos, Büro Schirmer

Fassadenbegrünung, Beispiele aus der 
Stadt Königsberg und Zell
Fotos, Büro Schirmer

Hoftore, Gestaltungsbeispiele aus Zell, 
Höchberg und Himmelstadt
Fotos, Büro Schirmer

Einfriedungen 
Zeichnungen und Foto, Büro Schirmer

Oberflächengestaltung und Beispiel
Hofgestaltung aus Margetshöchheim
Fotos, Büro Schirmer

Gärten
Zeichnungen und Foto, Büro Schirmer

Material im öffentlichen Raum
Fotos, Büro Schirmer

Freiflächen „Neue Mitte“
Fotos, Büro Schirmer
Rasenliner, Fa. Godelmann

Sanierungsgebiet, Büro Schirmer

Foto, Büro Schirmer

Sanierungsbeispiel in Stufen, Büro Schirmer
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